
 

 
 
 
 

Gleichstellungs- und Genderprojekte 
 

Richtlinien für Finanzgesuche zur Förderung von 
Frauen- und Männeranliegen 
 
 
Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn fördern und unterstützen 
Gleichstellungs- und Genderprojekte. Die Finanzbeiträge werden von den Zentralen 
Diensten in Zusammenarbeit mit der synodalrätlichen Delegation für Genderfragen 
vergeben. 
 
Kriterien zur Unterstützung 
Wir unterstützen Projekte, die folgenden Zielen dienen:  

 Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
 Bildung in den Bereichen Gleichstellung, Feminismus, Frauengeschichte, Gender 
 Forschung in den Bereichen Gleichstellung, Feminismus, Frauengeschichte, Gender 
 Vernetzung, Unterstützung oder Lobbying für Gleichstellung, 
 Frauenanliegen, Frauenförderung 
 Männeranliegen, Männerförderung 

 
Die Projekte haben  

 einen Bezug zu unserem Kirchengebiet 
 stimmen thematisch mit den Anliegen unserer Kirche überein 

 
Wir unterstützen primär neue Projekte in der Aufbauphase. Wir gewähren jedoch auch 
Defizitgarantien in einer vorher festgelegten Höhe. Eine Finanzhilfe wird in der Regel nur einmalig 
vergeben. Bei Publikationen zu Projekten, die von uns unterstützt wurden, erwarten wir, als Sponsorin 
erwähnt zu werden. 
 

Anträge auf Finanzhilfe 
Eine Finanzhilfe kann von Einzelpersonen, Gruppen oder Organisationen beantragt werden. Anträge 
sind vor Projektbeginn zu stellen. 
 
Die Gesuche sind zu begründen und mit folgenden Informationen zu ergänzen:  

 kurzer Projektbeschrieb 
 Budget des Projekts 
 Sponsorenliste 
 gewünschter Finanzbeitrag 
 Programm, falls vorhanden 
 weitere Unterlagen, falls vorhanden 

 
Weitere Auskünfte Adresse für Gesuche 
Roland Stach, Synodalrat, Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
Präsident der Delegation für Genderfragen Zentrale Dienste / Fachstelle Finanzen und Personal 
Roland.stach@refbejuso.ch Postfach, 3000 Bern 22 
 Telefon 031 340 24 24, Fax 031 340 24 25 
 nicole.bonnemain@refbejuso.ch 
 
 
 
 
Bern, März 2019 


